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Zur Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder im Jugendhilfeausschuss ist S 71 V 1 SGB
Vll l  i .  V. m. 5 3 | 1 Ac KJHG einschlägig. Gemäß dieser Norm legt der Kreistag für die
Dauer der Wahlperiode die Zahl der stimmberechtigten Mitgl ieder auf 10 oder 15 fest.
Aktuell hat der Landkreis Wesermarsch 10 stimmberechtigte Plätze, die alle besetzt
sind, in seinem Jugendhilfeausschuss. Zudem läuft die fünfjährige Wahlperiode gem. $
47 l l  NKomVG seit dem 1. November 2011 und endet somit erst Jahr 2016. Die Zahl der
stimmberechtigten Mitgl ieder kann bis dahin nicht geändert werden.

Eine mögliche Neubesetzung des Jugendhilfeausschusses wird im Gesetz zut-
Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes nicht geregelt. Daher ist nach 5 2 AG
KJHG das NKomVG anwendbar.
Gemäß S 73 S. 1 NKomVG, der für Ausschüsse nach besonderer Rechtsvorschrift, zu
dem derJugendhilfeausschuss zählt, sind SS 71 und 72 NKomVG anwendbar.
Ein Antrag auf Neubesetzung des Ausschusses nach S 71 lX 2 NKomVG kann nur in
begründeten Fällen gestellt werden.
Als begründet gi l t  ein Antrag, wenn die Zusammensetzung des Ausschusses nicht mehr
dem Stärkeverhältnis einer Gruppe bzw. Fraktion im Kreistag entspricht, Dies ist in der
Regel in folgenden Fällen der Fall:

.  Neubi ldung

. Auflösung

. Spaltung

. oder Veränderung des Mitgl iederbestandes
einer Fraktion bzw. Gruppe.

Die momentane Jugendhilfeausschuqszusammensetzung entspricht dem
Stärkeverhältnis der Fraktionen und Gruppen im Kreistag.

Ebenso sind die stimmberechtigten Mitgl ieder entsprechend S 7l- I SGB Vll l
zusammengesetzt:

. 5 71 | Nr. L SGB Vll l :  zu 315 Kreistagsabgeordnete. Hier: 6 von L0 Mitgl iedern sind
Abgeordnete des Kreistages (60%). (+)

, S 7L I Nr. 2 SGB Vll l :  zu 215 Personen, die von den Jugend- und
Wohlfahrtsverbänden etc. vorgeschlagen worden sind. Hier: 4 von 10 Mitglieder
(40%).  (+)

Anträge können zudem nur von denjenigen gestellt werden, ,,deren
Mitgliedschaftsrechte durch die Anderung des Stärkeverhätnisses betroffen werden".l
Somit steht der Pflege- und Adoptivelterngruppe Wesermarsch e. V. kein Antragsrecht
zu.

Ein Antrag zur Neubesetzung ist daher nicht möglich.
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bch eine Aufnahme als beratendes Mitgl ied in den Jugendhilfeausschuss kommt für dieI'v91 dgrPflege- und Adoptivelterngruppä Wesermaric6 e. V. vorgeschlagenen Vertreter
nicht in Betracht,
Die in S 4 | 1 AG KJHG genannten Gruppen sind bereits alle im aktuellen
lYg.?q!i{eaussc.huss vertreten. Zudem befinden sich bereits mehr beratende Mitglieder(11 besetztÖ Plätze, 2 unbesetzte Plätze) als stimmberechtigte Uitglieder (i0) im
Jugendhilfeausschuss. Dies soll nach S 4 | 2 AG KJHG vermieden irverden. Somit wäre die
Aufnahme von weiteren beratenden Mitgliedern nicrrt ratsam.

Aufgrund-der spezialgesetzl ichen und abschließenden Regelung durch das Kinder- und
Jugendhilfegesetz ist S 71 Vll NKomVG nicht anwendbar-und öine Aufnahme weiterer
Mitgl ieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss somit nicht möglich.2
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